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14. Wahlperiode 13. 06. 2006

Antrag

der Abg. Hagen Kluck u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Innenministeriums 

Pensionierungen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Beamte in den Jahren 1995 bis 2005 jeweils mit Erreichen der
Altersgrenze (§ 50 LBG), der besonderen Altersgrenze (§§ 146, 147, 149
und 150 LBG), der Antragsaltersgrenze (§ 52 LBG) und wegen Dienstun-
fähigkeit (§ 53 LBG) in den Ruhestand versetzt worden sind,

2. wie alt die Beamten waren, die wegen Dienstunfähigkeit in dem oben ge-
nannten Zeitraum in den Ruhestand versetzt wurden,

3. welche gesundheitlichen Gründe den Versetzungen in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit  zugrunde lagen und was die häufigste Ursache
für die Pensionierungen war,

4. wie oft es zu einer Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit kam, die auf
einem qualifizierten Dienstunfall beruhte,

5. wie viele Beamte in welchen Geschäftsbereichen der Landesregierung seit
2005 die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand (§ 51 LBG) mit
welchen Fristen beantragt haben und wie vielen Anträgen vollinhaltlich
stattgegeben wurde,

6. ob es zutrifft, dass abweichend von der Regelung des § 51 LBG für die Po-
lizeivollzugsbeamten Sonderregelungen geschaffen wurden und wie dies
begründet wird,
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7. ob es diesbezüglich noch weitere einschränkende Regelungen in anderen
Geschäftsbereichen gibt.

13. 06. 2006

Kluck, Dr. Bullinger, Chef,
Bachmann, Dr. Rülke FDP/DVP

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2006 Nr. 1–0311.5/146 und 1–0310.3/48
nimmt das Innenministerium in Abstimmung mit den anderen obersten Lan-
desbehörden zu dem Antrag Stellung und berichtet, wie bei den Beratungen
über die letztjährige Novelle zum Landesbeamtengesetz dem Finanz- und
Innenausschuss zugesagt, zu einigen der Fragen, die das Hinausschieben des
Eintritts in den Ruhestand und weitere Gesichtspunkte der Zurruhesetzung
von Beamten betreffen, wie folgt:

1. wie viele Beamte in den Jahren 1995 bis 2005 jeweils mit Erreichen der
Altersgrenze (§ 50 LBG), der besonderen Altersgrenze (§§ 146, 147, 149
und 150 LBG), der Antragsaltersgrenze (§ 52 LBG) und wegen Dienstun-
fähigkeit (§ 53 LBG) in den Ruhestand versetzt worden sind,

2. wie alt die Beamten waren, die wegen Dienstunfähigkeit in dem oben ge-
nannten Zeitraum in den Ruhestand versetzt wurden,

Zu 1. und 2.:

Die erbetenen Daten ergeben sich aus Anlage 1.

Ziel vielfältiger gesetzgeberischer Aktivitäten des letzten Jahrzehnts war es,
das Zurruhesetzungsverhalten so zu ändern, dass der Anstieg der Versor-
gungsausgaben abgebremst wird. Hieraus erklärt sich – vor allem wegen Vor-
zieheffekten – die in der Anlage erkennbare Pendelbewegung, insbesondere
bei der Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze (§ 52 LBG) und den Zur-
ruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit (§ 53 LBG).

So ist die Entwicklung der Zurruhesetzungen von 1996 bis 1999 stark ge-
prägt von den Auswirkungen des Gesetzes zur Reform des öffentlichen
Dienstrechts von 1997, den notwendigen Folgeänderungen landesrechtlicher
Bestimmungen und Vorzieheffekten, deutlich zu sehen am Jahr 1997 (insbe-
sondere wegen des vorgezogenen Versorgungsabschlags sowie der Anhebung
der Antragsaltersgrenze vom vollendeten 62. auf das vollendete 63. Lebens-
jahr, beides ab 1998). Die Anhebung der Antragsaltersgrenze ab 1. Ja-
nuar 1998 führte weiterhin zu einem starken Rückgang der Zurruhesetzungen
im Jahr 1998, da sich für den Geburtsjahrgang 1936 die Möglichkeit einer
vorgezogenen Zurruhesetzung auf Antrag um ein Jahr hinausschob. Auf das
Jahr 2000 dürfte sich die ab 2001 geltende Ausweitung des Versorgungsab-
schlags auf Zurruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit und auf Antrag bei
Schwerbehinderung durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 „vorausge-
wirkt“ haben.

3. welche gesundheitlichen Gründe den Versetzungen in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit zugrunde lagen und was die häufigste Ursache
für die Pensionierungen war,
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Zu 3.:

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung wertet regelmäßig Daten aus,
letztmals für 2005, die für Zwecke des Versorgungsberichts der Bundesregie-
rung von den Gesundheitsämtern und den personalverwaltenden Dienststel-
len geliefert werden. Danach können folgende Diagnoseklassen als haupt-
sächliche Gründe für Dienstunfähigkeit benannt werden:

– psychische und Verhaltensstörungen (Hauptdiagnoseklasse 05) in regel-
mäßig über 50 % aller Fälle, unabhängig vom Geschlecht oder der Zuge-
hörigkeit zu einer Funktionsgruppe;

– Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Haupt-
diagnoseklasse 12) für 12 % bis 14 % der Fälle; bei den Vollzugsdiensten
zum Teil für über 20 % der Fälle;

– Krankheiten des Nervensystems (Hauptdiagnoseklasse 06) regelmäßig bei
über 10 % der Fälle;

– Krankheiten des Kreislaufsystems (Hauptdiagnoseklasse 08) bei 5 % (zum
Teil bis zu 10 % in den Vorjahren) der Fälle.

4. wie oft es zu einer Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit kam, die auf
einem qualifizierten Dienstunfall beruhte,

Zu 4.:

Als qualifiziert bezeichnet man Dienstunfälle, die einem Beamten Anspruch
auf ein erhöhtes Unfallruhegehalt nach § 37 des Beamtenversorgungsgeset-
zes (BeamtVG) geben. Dies ist z. B. der Fall, wenn sich ein Beamter im
Dienst einer besonderen Lebensgefahr aussetzt oder rechtswidrig angegriffen
wird und er dadurch einen solchen Dienstunfall erleidet, dass er dienstun-
fähig in den Ruhestand tritt und in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens
50 % beschränkt ist (§ 37 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG).

Nach den Angaben der Ressorts wurden in den Jahren 1995 bis 2005 insge-
samt 12 Beamte wegen Dienstunfähigkeit, die auf einem qualifizierten
Dienstunfall beruhte, in den Ruhestand versetzt. Diese sind den einzelnen
Ressortbereichen wie folgt zuzuordnen:

Innenministerium (Polizei): 8 Davon wurde in einem Fall der qualifizier-
te Dienstunfall nach der Zurruhesetzung
festgestellt.

Justizministerium: 3
Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum: 1 Das Verfahren ist rechtshängig.

5. wie viele Beamte in welchen Geschäftsbereichen der Landesregierung seit
2005 die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand (§ 51 LBG) mit
welchen Fristen beantragt haben und wie vielen Anträgen vollinhaltlich
stattgegeben wurde,

zugleich

Erfahrungsbericht über die praktischen Auswirkungen des Gesetzes zur
Änderung des Landesbeamtengesetzes, des Landespersonalvertretungsge-
setzes und anderer Vorschriften vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321), der auch
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näheren Aufschluss über die Motive für das Hinausschieben des Ruhe-
standseintrittes von Beamten über die Altersgrenze sowie die damit ver-
bundenen Kosten und Einsparungen gibt,

Zu 5. und Erfahrungsbericht (1. Teil):

§ 51 LBG wurde mit Wirkung vom 13. Mai 2005 so geändert, dass der Ein-
tritt von Beamten in den Ruhestand auf deren Antrag bei dienstlichem Inte-
resse nach dem Ermessen der Zurruhesetzungsbehörde hinausgeschoben
werden kann. Der Eintritt in den Ruhestand darf um jeweils bis zu einem Jahr
längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres hinausgeschoben werden.

Dem einzelnen Beamten vermittelt die Vorschrift kein subjektives öffent-
liches Recht. Der Beamte kann daher zwar das Hinausschieben über seinen
Antrag steuern – insofern ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit freiwil-
lig –, er kann dies jedoch nicht gegen den Willen der Verwaltung durchset-
zen.

Diese Ausgestaltung entspricht den Beratungen des Gesetzentwurfs im Fi-
nanzausschuss des Landtags. Es sollte verhindert werden, dass die mit dem
erleichterten Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand verbundenen
Einspareffekte durch Mehrkosten in Einzelfällen gemindert werden.

Über das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand werden Daten nicht
regelmäßig erfasst. Zur Vorbereitung des Erfahrungsberichts hat das Innenmi-
nisterium den obersten Landesbehörden bereits 2005 einen Erhebungsbogen
übersandt mit der Bitte, für den Zeitraum eines Kalenderjahres (vom 1. Ju-
li 2005 bis 30. Juni 2006) die Entscheidungen über Anträge auf ein Hinaus-
schieben des Eintritts in den Ruhestand nach § 51 LBG zu erfassen.

Die so erhobenen Daten sind in Anlage 2 zusammengestellt. Danach wurde
von insgesamt 101 Anträgen im Erhebungszeitraum 82 Anträgen stattgege-
ben, 19 Anträge wurden abgelehnt. Angaben darüber, für welchen Zeitraum
ein Hinausschieben des Ruhestands jeweils beantragt wurde, liegen nicht vor.
Die Bewilligung erfolgte in der Regel für den höchstzulässigen Zeitraum von
einem Jahr (65 Fälle). Soweit in Einzelfällen der Eintritt in den Ruhestand
um mehr als ein Jahr hinausgeschoben wurde, handelt es sich um Zweit- oder
Drittbewilligungen.

Die Ablehnung erfolgte in aller Regel, weil es bereits am dienstlichen Inte-
resse als zwingender Voraussetzung für ein Hinausschieben des Eintritts in
den Ruhestand fehlte. Für die Bewilligungen waren ausschließlich dienst-
liche Gründe von Bedeutung. Soweit differenzierte Angaben vorliegen, stand
im Schulbereich der Personalmangel in einzelnen Fächern im Vordergrund.
Im Wissenschaftsbereich wurde neben der besonderen Leistungsfähigkeit des
einzelnen Beamten vor allem die Sicherung der Kontinuität von Forschung
und Lehre als Grund für die Bewilligung angeführt. Daneben spielte in Ein-
zelfällen der Abschluss von Projektarbeiten u. Ä. eine Rolle.

Da § 51 LBG kein subjektives öffentliches Recht vermittelt, sind die Motive
des einzelnen Beamten, einen Antrag auf Hinausschieben des Eintritts in den
Ruhestand zu stellen, rechtlich ohne Bedeutung. Entsprechende Daten konn-
ten daher nur erhoben werden, soweit die Betroffenen freiwillig Angaben ge-
macht haben. Die Bedenken, Beamte könnten vor allem deshalb ein Hinaus-
schieben des Ruhestands anstreben, um ihre Versorgungsansprüche zu erhö-
hen, wurden danach nicht bestätigt. Maßgebend für das Hinausschieben wa-
ren auch nach der Motivation der Antragsteller vorrangig dienstliche Gründe,
insbesondere die Sicherung des Unterrichts an den Schulen bzw. von For-
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schung und Lehre an den Hochschulen sowie der Abschluss von Projektar-
beiten u. Ä.

Die meisten Fälle stammen mittelbar oder unmittelbar aus dem Bildungsbe-
reich. In den übrigen Verwaltungsbereichen wurden nur vereinzelt Anträge
auf ein Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand gestellt.

Die Ressorts haben verschiedentlich darauf hingewiesen, durch das Hinaus-
schieben des Eintritts in den Ruhestand seien höhere Versorgungsansprüche
nicht entstanden. Durch das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
seien in der Regel vielmehr Einsparungen erzielt worden. Diese ergäben sich
aus der Differenz zwischen der Summe der Versorgungsbezüge des Betroffe-
nen und den Kosten einer Ersatzkraft einerseits und den Besoldungsbezügen
des Betroffenen andererseits. Danach betrugen die Einsparungen im Schulbe-
reich zumeist zwischen 20.000 € und 24.000 € je Fall und Jahr, im Wissen-
schaftsbereich zumeist zwischen 25.000 € und über 50.000 € je Fall und Jahr.
Nicht berücksichtigt wurde bei den Berechnungen in der Regel, dass bei der
Nachbesetzung einer Stelle Aufwendungen auch für die Beihilfe der Ersatz-
kraft anfallen und dass bei früherem Ausscheiden eines Funktionsträgers frü-
her zusätzliche Aufwendungen durch nachfolgende Beförderungen entstehen.

Sowohl die Bewilligungspraxis als auch die erzielten Einsparungen zeigen,
dass die Neuregelung des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand den
Beamten und Personalbehörden neue Spielräume eröffnet hat, die von diesen
im Hinblick auf die personal- und finanzwirtschaftlichen Bedürfnisse des
Landes verantwortungsvoll genutzt werden.

6. ob es zutrifft, dass abweichend von der Regelung des § 51 LBG für die Po-
lizeivollzugsbeamten Sonderregelungen geschaffen wurden und wie dies
begründet wird,

Zu 6.:

Für die Polizeivollzugsbeamten wurden keine von § 51 LBG abweichenden
Sonderregelungen geschaffen. Das Innenministerium hat in einem Erlass vom
1. Juni 2005 lediglich Hinweise zur Anwendung der Neuregelung bei den Be-
amten des Polizeivollzugsdienstes gegeben. In diesem Zusammenhang wurde
bestimmt, dass Anträge auf Hinausschieben des Ruhestands dem Innenminis-
terium auf dem Dienstweg vorzulegen sind, soweit ihnen entsprochen werden
soll. Die Dienststellen wurden zugleich aufgefordert, abschließende Entschei-
dungen unter Beachtung der personalwirtschaftlichen und personalplaneri-
schen Gesamtbewertung des Innenministeriums zu treffen.

Das Innenministerium wirkt mit diesem Erlass auf eine einheitliche Hand-
habung des unbestimmten Rechtsbegriffs des dienstlichen Interesses hin und
stellt sicher, dass bei der Entscheidung auch landesweite und übergreifende
Gesichtspunkte, wie beispielsweise die Altersstruktur sowie die Beförde-
rungs- und die Nachwuchssituation angemessen beachtet werden. Dies war
vor allem wegen der ungünstigen Altersstruktur und der Stellenstreichungen
im Polizeivollzugsdienst notwendig geworden. Das Innenministerium be-
rücksichtigt mit dem Erlass die auch in der Gesetzesbegründung zum Aus-
druck gekommene Zielsetzung des Gesetzgebers (LT-Drs. 13/3783, S. 33). 

Bisher sind dem Innenministerium lediglich zwei Anträge zur Prüfung vorge-
legt worden. In beiden Fällen wurden gegen das Hinausschieben des Ruhe-
stands keine Einwendungen erhoben. Die Zurruhesetzungsbehörde hat letzt-
lich einem der Anträge stattgegeben, den anderen abgelehnt.
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7. ob es diesbezüglich noch weitere einschränkende Regelungen in anderen
Geschäftsbereichen gibt.

Zu 7.:

Auch im übrigen Geschäftsbereich des Innenministeriums sowie in den Ge-
schäftsbereichen der anderen obersten Dienstbehörden des Landes wurden
keine einschränkenden Regelungen getroffen.

Erfahrungsbericht über die praktischen Auswirkungen des Gesetzes zur Än-
derung des Landesbeamtengesetzes, des Landespersonalvertretungsgesetzes
und anderer Vorschriften vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321), der auch Vorschlä-
ge für die Weiterbeschäftigung von begrenzt dienstfähigen Beamten enthält,
insbesondere wie deren Einsatz gewährleistet und organisiert wird,

Erfahrungsbericht (2. Teil):

Ist ein Beamter wegen seines körperlichen Zustandes oder aus gesundheit-
lichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig, so ist
er in den Ruhestand zu versetzen (§ 53 Abs. 1 Satz 1 LBG). Dienstunfähig-
keit in diesem Sinne liegt bereits dann vor, wenn der Beamte seinen Dienst-
pflichten auf Dauer nicht mehr in vollem Umfang nachkommen kann. Ist der
Beamte noch mindestens zur Hälfte dienstfähig, soll von der Versetzung in
den Ruhestand abgesehen und stattdessen die Arbeitszeit des Beamten ent-
sprechend seiner Dienstfähigkeit herabgesetzt werden (begrenzte Dienst-
fähigkeit nach § 53 a LBG). Seit der genannten Änderung des Landesbeam-
tengesetzes ist es auch möglich, Beamte unter 50 Jahren in die begrenzte
Dienstfähigkeit zu versetzen (Wegfall der Altersbegrenzung in § 53 a Abs. 1
LBG) und Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
wurden, erneut in das Beamtenverhältnis zu berufen, wenn sie wieder be-
grenzt dienstfähig geworden sind (Reaktivierung in die begrenzte Dienst-
fähigkeit nach § 56 LBG).

Insgesamt wurden seit dem Inkrafttreten der Novelle im Bereich des Kultus-
ministeriums 14 Beamte, im Bereich des Wissenschaftsministeriums ein Be-
amter, im Bereich des Justizministeriums zwei und im Bereich des Finanzmi-
nisteriums drei Beamte unter 50 Jahren in die begrenzte Dienstfähigkeit ver-
setzt. In vier Fällen im Bereich des Kultusministeriums wurden wegen
Dienstunfähigkeit zur Ruhe gesetzte Beamte in die begrenzte Dienstfähigkeit
reaktiviert.

Im Gegensatz zum Institut der anderweitigen Verwendung (§ 53 Abs. 3 LBG)
müssen für eine Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit grundsätzlich kei-
ne hinsichtlich ihrer Anforderungen besonderen Dienstposten zur Verfügung
stehen. Die begrenzte Dienstfähigkeit ist vielmehr durch die bloße Reduzie-
rung der regelmäßigen Arbeitszeit gekennzeichnet und daher personalwirt-
schaftlich dem Teilzeitstatus von Beamten vergleichbar. So werden z. B.
Lehrkräfte im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten weiterhin an
der Schule beschäftigt; ihre wöchentliche Arbeitszeit wird entsprechend der
Minderung der Dienstfähigkeit herabgesetzt. Besondere organisatorische
Vorkehrungen für den Einsatz begrenzt dienstfähiger Beamter sind daher
nicht erforderlich.

In Vertretung

Köberle

Staatssekretär
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